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Die Glaubens-Articu den Concept SS
den May, 1591
Fine anziger Handschr: dem 7 Jahrhunder

Die Handschr DAN > der anziger Stadtbibliothek
Im pri 2008 stiefß ich bei derC ach uellenbelegen Zur Künstlerfami-
lie Von den Blocke und ihrem Mennonitentum!‘ in der ehemaligen Stadtbib-
iothek Von Danzig‘ auf eine Mappe mit verschiedenen Handschriften des
Jahrhunderts, darunter einige Blätter, die ZWi nichts mit den Von den Blockes
unmittelbar tun hatten, MI1C| aber interessierten, wel. sie als Bekenntnisse
der „Wiedertäufer“ gekennzeichnet Im Zusammenhang mit meiner Ar-
beit über die niederrheinischen Mennoniten’; holte ich 1e Unterlagen wieder
hervor, enn dem Konvolut gehörte eine deutsch geschriebene Fassung des
„Konzept VON KÖö Von 1591

Abb. rste e - E  Seite des Konzept Köln von 15 ın DE WE  der NS E  Danziger andschrift BG N  PAN
8r (Auszug)

Der Archivbestand PAN besteht aus einer appe mit 18 Blatt Pa-
pler des Formates 315 20 Die Blätter 1-6 nthalten „Ein Schluss aller
Urdnungen der Administration ndt Verwaltung der inkünnften

Mennonitische Geschichtsblätter
/3 JG, 201 6l



geschlossen 27 ep Anno 1577 inn Dantzigk den Administratoren
gefertigt 22 1578° ohl die sSchr1 eines städtischen Verwaltungs-
papleres.
Der für mich interessante Teil der appe die Blätter Jai® unter der
Überschrift „Der Wieder-Täuffer Glaubens-Bekenntnisse“ (Bl Dazu gehör-
ten „Die Glaubens-Articul den Concept VONn Cölln den May Ao 1591“ (Bl
8r-9r)? und zwel en auf Deutsch geschriebene mennonitische Bekennt-
nisschriften des Jahrhunderts aus den Niederlanden.®
Die gesamte appe vermachte der evangelische Pfarrer Adolph Mundt 1im Jahr
1900 der Danziger Stadtbibliothek.? Die weıitere Provenienz der Blätter ist
bekannt

Eanziger Fassung n Vergleich anderen usgaben Konzept
VO L  :o (1 591)
Außer der deutsch geschriebenen Danziger Handschrift? AaUus dem Jahrhun-
dert sind keine anderen Handschriften des „Konzepts Von Köln“ aus der Frü-
hen Neuzeit bekannt. Die ältesten Ausgaben sind iın niederländischen
Drucken des Jahrhunderts en Am bekanntesten ist die Ausgabe aus
den „De Algemeene Belydenissen {  ]“ Von Karl Rembert veröffent-
lichte sie in niederländischer Sprache seiner grundlegenden tudie ber die
niederrheinischen Täufer Von 18999 und Christian Hege übertrug sie 1908 1Ns
Deutsche.!!
Im Haupttext gleich, aber zusätzlich mit einem Vorwort versehen, gibt es eine
andere Fassung des Konzepts einem niederländischen TUuC Von 1666.}*
Die 1665er und die 1666er-Ausgaben enden €l mit dem Verweis auf die

Konzept Beteiligten und den Gemeinden, aus denen s1e kommen (Verfas
ser-Block). In beiden Ausgaben ist Leonard OC als Schreiber genannt.”
Die alteste, aber wenig bekannte niederländische Druckfassung des Konzepts

aus dem Jahre 1613 Sie gehört einem Buch ber die damals
den niederländischen Täufern viel diskutierte rage der Ehemeidung.‘“ Das
Konzept steht ort unter der Überschrift: ”[ die Copije de Artijckulen
die Anno 1591 Den eersten May binnen Coolen gheraemt ende gheaccordeert
SyMN S pRenn.  «15 Die Ausgabe Von 1613 enthält das gleiche Vorwort WwI1e die aus dem
Jahr 1666 und hat bis auf einen nhaltlichen Zusatz!® den gleichen Haupttext
Ww1e die Drucke Von 1665 und 1666 Im Gegensatz den beiden Jüngeren Fas-
SUNgeN ist der ext Von 1613 in nummerierte Paragraphen eingeteilt,
der Verfasser-Block fehlt Dafür gibt 65 eın nicht vorhandenes Nachwort
unter dem Datum des 20 Oktober 1591 Der Name Leonhard Klock, den die
beiden Jungeren usgaben des Konzepts und als Schreiber in der



ch-Form NENNEI, ist in dem TUC Von 1613 nicht erwähnt. Es ist jedoch gut
möglich, dass der Initiator Klock sich hinter dem „VWVY Dienaren, Aldesten
ende Broederen‘ und dem »„WY VL « im Vor- bzw. Nachwort des Konzepts in
der Druckausgabe Von 1613 verbirgt.” Die Herausgeber der Fassungen VOonNn

665 bzw. 1666 muüssen auf eine andere, rühere als die Ausgabe VonNn 1613,
rückgegriffen haben Nur ist erklärbar, ass der in dem Druck VON 1613
nicht vorhandene Verfasser-Block in den beiden spateren Ausgaben auftaucht.
Die Danziger Handschrift „Die aubDbens Articul den Concept Von Cölln
den May, Ao 1591° (s bb.) hat ein Vor- oder Nachwort, s1ie eschran. sich
auf den in Paragraphen geordneten Haupttext.”® Die Reihenfolge der
Abschnitte sSOWwile deren Inhalt entsprechen dem niederländischen Haupttext
aus „De Algemeene Belydenissen Von 1665 Der Schlusstei ist jedoch auf
die Aussage reduziert, ass Leonard Klock für die Beteiligten aus Oberdeutsch-
land spricht und ass „14 Dienern unterschiedener Gemeinden“? das Papier
unterschrieben (s Anlg Die namentliche Aufstellung Verfasser-Block) aus
der Druckausgabe Von 1665 (s Anlg
In der Danziger Handschrift sind das Konzept Von Köln und die zweli ande-
Ien mennonitischen Bekenntnisse?*® von derselben Han geschrieben. Dieser
Umstand SOWI1e die Tatsache, ass alle drei Bekenntnisse der Ms_87 1C
den niederländischen Texten aus den „De Algemeene Belydenissen 1665“
entsprechen, lassen annehmen, ass es sich bei allen dreien Übersetzun-
gecn aus dem Niederländischen ach dem Druck Von 1665 handelt. Demnach
könnte die Danziger Handschrift erst nach 1665 entstanden sein
Die Überschrift „Der Wieder-Täuftfer Glaubens-Bekenntnisse“ auf dem Vor-
blatt ist VOonNn gleicher Hand verfasst wI1le die Yel Bekenntnisse und deutet darauf
hin, dass das (Janze nicht von einem Mennoniten geschrieben wurde. Wäare
dies der SCWESCH, äatte k W sinngemäfßs Von „UNSCICH Brüdern‘ oder VonNn

denen, „die Mennoniten genannt werden‘, gesprochen. Das Wort „Wiedertäu-
fer  ‚CC oder „Anabaptisten verwendeten die Gegner oder obrigkeitliche Stellen
Zur Bezeichnung der Täuftfer. Es ist anzunehmen, ass die Danziger tadtfüh-
rung die TrTe1I mennonitischen Bekenntnisse der Handschrift aus dem
Niederländischen 1Ns Deutsche übertragen liefß, sich auf eines der 1im
Jahrhundert immer wieder stattfindenden Gespräche mit den Danziger Men-
nonitengemeinden vorzubereiten.*! Das würde auch erklären, Warum die INnenNn-
nonitischen Bekenntnisse später mit einem kommunalen Papier
über die städtischen inkunite Von 1578° aufbewahrt wurden.

Entstehung des Onzepts von Köln im Mai 1591
In der Literatur heißt 65 Von Variationen in der Wortwahl abgesehen
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durchweg, das Konzept Von öln sel VOoN „Hochdeutschen und Friesen‘ erar-

beitet worden.“ (Janz offensichtlich gehen alle entsprechenden Aussagen auf
das zuerst in dem Buch ber die Ehemeidung VoNn 1613*4 eingearbeitete, und
später die Ausgabe Von 1666*> übernommene Vorwort ZU) Konzept vVon

öln zurück. Dort ist im ersten Satz Von den Zzwel Gruppen auf „beyden 5
de  n die Rede, ler die „Nederlansche ofte Vriesche”, dort die „Overlandtsche
ofte Hoochduytschen Und 1mM zweıten Teil der Überschrift heißt CS, dass „den
Hooch-duytschen ende Vrieschen |mit dem Konzept]durchweg, das Konzept von Köln sei von „Hochdeutschen und Friesen“ erar-  beitet worden.?® Ganz offensichtlich gehen alle entsprechenden Aussagen auf  das zuerst in dem Buch über die Ehemeidung von 1613** eingearbeitete, und  später in die Ausgabe von 1666° übernommene Vorwort zum Konzept von  Köln zurück. Dort ist im ersten Satz von den zwei Gruppen auf „beyden sy-  den“ die Rede, hier die „Nederlansche ofte Vriesche“, dort die „Overlandtsche  ofte Hoochduytschen“. Und im zweiten Teil der Überschrift heißt es, dass „den  Hooch-duytschen ende Vrieschen [mit dem Konzept] ... Vrede opghericht ...“  worden sei.?®  Die beiden genannten Gruppierungen, „Friesen“” und „Hochdeutsche“?®, wa-  ren in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts aus den verschiedenen Teilun-  gen der Mennoniten in den Niederlanden hervorgegangen. Der aus Deutsch-  land stammende, dann in den Niederlanden lebende Leonard Klock (Leenaert  Clock, gest. nach 1638) erreichte um 1600 die Einigung der beiden Gruppen  sowie eines Teils der „Waterländer“ unter dem Namen „Bevredigde Broeder-  schap“. Seinen Einigungsbemühungen in den Niederlanden legte er das im Mai  1591, in Köln erarbeitete Konzept zu Grunde.  Wer aber an der Erarbeitung der Abmachung tatsächlich beteiligt war, ergibt  sich aus der gedruckten Fassung des Konzept(s) von Köln von 1665. Es sind die  dort namentlich und mit ihren Herkunftsgemeinden genannten Konferenzteil-  nehmer. (s. Anlage 2). Demnach waren auf der Versammlung am 1. Mai 1591  in Köln neben dem Initiator Leonard Klock vierzehn Vertreter von Gemeinden  in den Vereinigten Herzogtümern, im Kölner Erzstift und in der Stadt Köln,  also dem Gebiet, das man gemeinhin als „Niederrhein“ bezeichnet, anwesend”.  Außerdem nahm ein Abgesandter aus Oberdeutschland aus dem Ort „Landes-  heym“” teil. Nur indirekt waren die im Dokument genannten zehn Gemeinden  vom Oberrhein, aus dem Elsass und aus der Pfalz beteiligt.?!  Die vierzehn Vertreter der niederrheinischen Gemeinden waren es, die neben  dem Initiator und dem Abgesandten aus „Landesheym“, die Abmachung — si-  cherlich nach einem von Leonard Klock vorbereiteten Entwurf - erarbeiteten  und namentlich unterschrieben*. Für die nicht anwesenden oberdeutschen  Gemeindevertreter zeugte Leonard Klock insgesamt*. Die in Köln verhandelte  und schließlich verabschiedete Fassung des Konzepts wird, schon wegen der  ausschließlich aus Deutschland stammenden Teilnehmer, in Deutsch geschrie-  ben gewesen sein*, Erst später wurde die Abmachung für den niederländischen  Gebrauch übersetzt. Dafür, dass es sich bei den gedruckten niederländischen  Fassungen um eine Übersetzung handelt, sprechen die teilweise fehlerhaften  bzw. „hollandisierten“ Wiedergaben deutscher Orts- und Personennamen (s.  Anlage 2).re: opghericht
worden sei.“®
Die beiden Gruppierungen, „Friesen“ und „Hochdeutsche”?®, Wa-

ren der zweıten älfte des 16 Jahrhunderts aus den verschiedenen Teilun-
SCH der ennoniten den Niederlanden hervorgegangen. Der aus Deutsch-
land stammende, dann in den Niederlanden lebende Leonard OC (Leenaert
OC gest ach erreichte 1600 die Einigung der beiden Gruppen
SOWI1E eines Teils der „‚Waterländer“ un dem Namen „Bevredigde Broeder-
schap‘. Seinen Einigungsbemühungen in den Niederlanden legte er das Maı
1591, Köln erarbeitete Konzept Grunde.
Wer aber der Erarbeitung der Abmachung tatsächlich beteiligt ergibt
sich aus der gedruckten Fassung des Konzept(s) Von öln VonNn 1665 Es sind die
dort namentlich und mit ihren Herkunftsgemeinden Konferenzteil-
nehmer. (s age Demnach waren auf der Versammlung Mai 1591

Köln neben dem Iniıtiator Leonard Klock vierzehn Vertreter Von Gemeinden
den Vereinigten Herzogtümern, 1mM Kölner Erzstift und in der Köln,

also dem Gebiet, das gemeinhin als „Niederrhein‘ bezeichnet, anwesend*.
Außerdem nahm ein Abgesandter aus Oberdeutschland aus dem „Landes-
heym“” teil Nur ndirekt Waren die 1mM Dokument genannten zehn Gemeinden
VOm errhnein, aus dem Elsass und aus der Pfalz eteiligt.“
Die vierzehn Vertreter der niederrheinischen Gemeinden waren CS, die neben
dem Initiator und dem Abgesandten aus „Landesheym, die Abmachung 61-
herlich ach einem Von Leonard Klock vorbereiteten Entwurf erarbeiteten
und namentlich unterschrieben“. Für die nicht anwesenden oberdeutschen
Gemeindevertretergl Leonard Klock insgesamt”. Die in Köln verhandelte
und schliefßlich verabschiedete Fassung des Konzepts wird, schon der
ausschliefßlich aus Deutschland stammenden eilnehmer, in Deutsch geschrie-
ben BeCWESCH sein**. rst später wurde die Abmachung für den niederländischen
eDrauc. übersetzt. aIur, ass esS sich bei den gedruckten niederländischen
Fassungen eine Übersetzung handelt, sprechen die teilweise ehlerhafte:
DZW. „hollandisierten‘ Wiedergaben deutscher Orts- und Personennamen (s
Anlage



Was die Nennung der „Niederländischen/Friesischen” und aufder anderen Sei-
te der „Oberländischen/Hochdeutsche im Zusammenhang mit dem iın Köln
erarbeiteten Konzept angeht, sind beide ruppierungen erst nachträglich mit
diesem in Verbindung gebrac) worden. Das MUSS bald ach dem Kölner Tref-
fen, möglicherweise och 1m gleichen Jahr, geschehen sein, als S1IC. die Men-
noniten in den nördlichen Niederlanden bemühten, zwischen ihren verschie-
denen Gruppierungen eine Einigung herbeizuführen und dabei auf die Kölner
Abmachung zurückgriffen”. Die Klammer zwischen der Kölner Abmachung
und der Friesisch-Hochdeutschen Einigung („Bevredigde Broederschap”) in
den Niederlanden ist Leonard Klock. Er 1591 der Initiator der Kölner Pä-
sammenkunft, auf der das Konzept erarbeitet und unterschrieben wurde, und
Sr Irtie bald danach die Einigung zwischen „Friesischen“ und A F10C|  eut-
schen“ in den Niederlanden auf der Basis dererAbmachung herbei

Der Hintergrund: Bann und Ehemeidung im rheinischen Täufertum
Das Konzept von öln entstand 1591 nicht aus einer plötzlichen Eingebung
heraus als etwas vollkommen Neues.,. Als nhaltliche regionale Vorläufer sind
das Kempener Täuferbekenntnis Von 1545° und die ach 1558 verbreitete Con-
fessio” des in Köln hingerichteten TIhomas Von Imbroich anzusehen. Bei aller
Abhängigkeit Von den Gedanken Menno Simons, ist in len rel Dokumenten
eine geWwisse Eigenständigkeit des niederrheinischen gegenüber dem nieder-
ländischen Täufertum des 16 Jahrhunderts erkennen.
Zwischen Kempen 1545 und dem Konzept Von öln 1591 gab ec5 keine konti-
nuierliche und aufeinander aufbauende Entwicklungslinie, In ihrer Tendenz
und Zielsetzung hingen s1ie Von den unterschiedlichen Umständen ab, unter
denen sie entstanden. Die beiden ersten das Täuferbekenntnis Von Kempen
und die Confessio des TIhomas Von IMDFrOILC richteten sich zunächst und
in erster nN1ie z eine außenstehende Zuhörerschaft. Das die jeweilige,
die Untersuchungen die „Wiedertäufer“ führende Obrigkeit, Ihr wollte
man die eigene Position in apologetischer Absicht erläutern. Das Konzept Von
Köln Von 1591 dagegen zielte ach innen, auf 1€ Mitglieder der täuferischen
Gemeinden. Man 1e das Ergebnis täuferisch-interner Verhandlungen fest,
das einer Finigung der ihren Ansichten divergierenden täuferischen (Je-
meinden führen
Allen drei niederrheinisch-mennonitischen Bekenntnisschriften ist die al-
len deutschen täuferischen Gemeinden des Jahrhunderts findende
Skepsis gegenüber der VO:  = späten Menno Simons (ab den 1560er Jahren) VeI-
tretenen strikten Bannforderung mit der „Ehemeidung” gemeinsam.“” on
Adam Pastor, der aus dem Emsland stammende Täuferprediger VOon Odenkir-
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chen vertrat 1547 eine gemäfßigte Haltung 1n der Frage der Ehemeidung““. Spä-
ter Warlen 65 die beiden Niederrhein wirkenden Prediger Zelis und emke,
die sich bei Menno Simons für die 1557 auf der großen Täuferkonferenz Von

Straßburg“ vereinbarte Ablehnung der S  n Meidung einsetzten. Die Ge-
meinden sollten der Meidung, schrieben die beiden Menno, „den
abfällig gewordenen Bruder oder die Schwester mit und Billigkeit ach
dem Zeugnis der Heiligen ZUr Buße veranlassen, ihnen der Not Bei-
stand eisten, Barmherzigkeit beweisen und behilflich sein  <42
Ihomas Von IMMDro1icC vertrat in seiner später in ganz Deutschland verbreiteten
und wiederholt aufgelegten Confessio* ebenfalls eine gemäßigte inıe in der
Ehemeidungsfrage. Zwar gäbe 65 auch den erwachsen Getauften viele
übel Geratene und deswegen selen „Zertrennungen under den frommen |not-
wendig], amıit die bewehrten offenbar werden ** Auf der andern Seite lehnte

in der Passage ber diee die Von Menno propaglerte „Ehemeidung‘ ab
Eine cNrıistliche Ehe solle „VOoNn keinem menschen . gescheiden werden, c$5

SCY dann umb der Hurerey willen“*. Selbst 1im Falle der Verheiratung mıit einer
„Ungläubigen bliebe die Ehe geheiligt und solle nicht etfw.: geschieden WEeI-

en“. berief der Schreiber sich auf Paulus.“
Beli dem Kölner Treffen Maı 1591 tellte sich in die Tradition eines
gemäfßigten Mennonitentums der niederrheinischen Täufer. FEin Vergleich mit
dem Bekenntnis der Waterlander Von S legt ahe, ass die Verfasser des
er Textes dieses wahrscheinlich alteste Bekenntnis täuferisch-mennoniti-
scher Tradition“* kannten und teilweise als Vorlage verwendeten.

Edes onzepts vonS
Die siebzehn Artikel der Kölner Abmachung bilden eine Bekenntnisschrift mit
Elementen aus Glaubensgrundsätzen, Gemeindeordnung und sittlicher eDen-
sordnung. Die zentralen Glaubensgrundsätze enthalten die Artikel ber die
Dreieinigkeit (Art. 1'3)‚ rlösung 4) und die Auferstehung VOoN den loten

16) Zu dieser ersten Gruppe gehören außerdem die die mennonitische
Identität besonders ausdrückenden und sS1ie Von anderen evangelischen Konfes-
sionen unterscheidenden Artikel ber Taufe (Art 51 Abendmahl 6); Bann
und Meidung (Art z 8); Eheeinsetzung (Art und die Fußwaschung (Art
10) Zur zweiten mit Punkten ZUr Gemeindeordnung gehören die Ar-
tikel ber die Ämter Bischof oder Lehrer und iakon 11, 12) ine dritte
Gruppe bilden die Aussagen spezifisch mennonitischen ittlichen Normen:
Eidverbot (Art 13),; Wucherverbot 14), Rache-(Gewalt)-Verbot (Art 15)
und Warnung VOTLr der Kaufmannschaft (Art 17)
Das Konzept beginnt mıit einem Bekenntnis ZUr Trinität 1-3)” und knüpft



damit das apostolische Glaubensbekenntnis Der zweite Artikel hat die
Menschwerdung Christi,; ein weiteres, neben der Ehemeidung Täufern
des 16 Jahrhunderts kontrovers diskutiertes TIhema, ZU Christus se1
„durch des allerhöchsten und mıit wirckung des heilligen! geistes VOoNn

Marla gebohren‘, und se1l 55 ewige Wort des Vaters Fleisch worden Sl Mit
dieser Formulierung iefß die Kölner Versammlung Menno S1imons besondere,
aufMelchior Hoftman zurückgehende Menschwerdungslehre, ach der Y1S-
{US, „das himmlische Fleisc CC nichts VOoN Maria aNgCeNOMMA hätte°?, hinter
sich und konnte auch VonNn den oberdeutschen Teilnehmern ohne chwierig-
keiten akzeptiert werden.
Im vierten Artikel kommt die besondere Stellung VOonNn Christus als dem „VoNn
Gott gesandte[n] Heyland, Seeligmacher und Erlöser“ Zu uUusaruc mit der
Verheißung, ass wWwer hn glaube, frei VoNn allen Sünden sei.” Ein Gegenpol
dazu ist der Artikel 16 ber die leibliche Auferstehung der Toten. Denn dort
ird klar emacht, ass neben dem Glauben dieer für die Täufer wich-
tig Warcell, weil „ein jeder jJüngsten ericht empfangen werde, ach dem er

ler gehandelt hat“>4 Unausgesprochen richtete sich dieser rtike die
calvinistische Prädestinationslehre und zeugte gleichzeitig Von der Anerken-
Nung der freien Willensentscheidung der Menschen.
Der un handelt Von der aufte. Bekenntnis der Sünde und Buße
sSOWI1e „eigenes verlangen” en der Taufe vorauszugehen. Kin „Unsträffli-
cher, darzu verordneter Diener“ solle dann „mit asserTr tauffen, im ahmen
des Vaters, des Sohns und des heilligen| Geistes.“ Der abschließende Satz des
Taufartikels, „und wer auf diese itzt beschriebene art getauft ist; denselben sol

nicht wieder tauffen“ > wendet sich eine ‚Wiedertaufe” ach einer
einmal vollzogenen täuferischen Erwachsenentaufe. Damit ollten die teilweise
praktizierten wiederholten Erwachsenentaufen bei Wechsel Von einer einer
anderen täuferischen Gemeinschaft verhindert werden.
Das Abendmahl Artikel sollen le;, „die also durch einen geist einem
eib getauft SC. miteinander“ mıit gewöhnlichem rot und Wein feiern.”®
amit ZU) gemeindlichen Abendmahl NUur der erwachsen Getaufte ZUBC-
lassen.
Die Artikel und 857 befassen sich mit Ban und Meidung sowle mit der er-
täuferisch besonders umstrittenen rage der Ehemeidung. ach Artikel hat
die Gemeinde als die „gemeinschaft der heiligen die Macht, lösen und
binden. €l SCY „Dey vorgehenden sünden zwischen Brüder under.
die Regul Matth[äus| XVII 15-19“* anzuwenden. Das hiefß, einem Ausschluss
aus der Gemeinde ann atte die mehrfache rmahnung vorauszugehen.
Die Ausführungsbestimmungen ZUr Meidung stehen 1im Artikel „Offenbahre



werke des fleisches“ selen ach einem „reifen urteil”“ strafen und solle
ach Kor 10° mıit den gottlosen nichts thun aben, och essen.. Die
biblisch begründete Meidung sel jedoch behutsam anzuwenden. Es solle eın
Missbrauch der Ehevermeidung und „andere Unordnung‘ getrieben werden:
mıit Hilfe der Je sel der Sündige doch och ZUr Besserung ren. Ein
jeder solle „seine Wissenschaft ach der liebe gebrauchen, doch ohne streit
und Zum chluss des Artikels wird och einmal betont: „Einen kät-
zerischen menschen sol fliehen, WeNn Cr Fin oder zwen mah vermahnet
ist“®© Der gefundene Kompromiss wandte sich einen „Mißbr  CH‘
der wendung der Ehemeidung, ohne diese aber eindeutig und verbindlich
auszuschlie{fßen. Alle Gemeinden konnten amit auf der Basis der Vereinba-
rung der bei ihnen uüublichen Taxis es  en
In der rage der Glaubenszugehörigkeit Von Ehepartnern sich einig

Ehen sollen NUur unter Täufern zugelassen werden, heiraten en
deswegen NUur die, die „durch den Glauben ein gliedmaß Christi und rudier|
oder Schwester worden ‘61 Die Zuwiderhandlung Verheiratung mıit e1-
Ne  = Angehörigen anderen Konfession ist strafwürdig und
Ausschluss VOM Abendmahl. ber auch 1ler folgt unmittelbar, der für alle trag-
bare Kompromiss: Bei eue und Bufß:  C die nicht äher definiert sind sollen
solche aare ermahnt werden, ihr Ehegelübde treulich en und „ihren
e-Gatten, nicht verlassen, och sich mit einem andern verehelichen”.
Das Ritu:  , der Fußwaschung (Artike. nicht Teil des gemeindlichen
Gottesdienstes, 65 sollte einem Besuch weilenden Glaubensgenossen als Zel-
chen der 1e und Demut gewährt werden.®*
Die beiden folgenden Artikel (4I4:; befassen sich mit den in mennonit!-
schen Gemeinden üblichen Ämtern. Es gibt ZU einen den Vorsteher der Ge-
meinde, der 1er als „Bischoff oder Lehrer“ bezeichnet wird Er musste „UnN-
sträflich E  se1in , wurde „VoNn der gemeine einmüthig azu erwehlet“ und ach
einer Probezeit Von den „ältesten mit aufflegung der ände befohlen Die
„diaconos“ waren „nach dem exempel der Apostolischen Gemeine“® ebenfalls
Von der Gemeinde wählen Sie hatten die eingehenden Spenden die Af:
Men verteilen. Es ist das erste dass in einem täuferischen Bekennt-
nıs eine Aufgabenverteilung für die Gemeindeleitung und ihr ustandekom-
InNnen verbindlich festschrieb.°7 Sowohl im Schleitheimer Bekenntnis Von 1527
als auch 1mM Kempener Bekenntnis VOonNn 1545 lediglich VoOom „Hirten‘ bzw.
„Lehrer“ die Rede, ohne äher arau: einzugehen.
Im 13 wird, wI1ie erstmalig in Schleitheim 1527 das Schwören abge-

„Den/n| alle WOrt und Handlungen sollen mit einem wahr.  gen Ja
und Nein befestiget, und nichts azu ge  an werden.”



Im Artikel 14 griffen 1e in Köln versammelten Brüder mit dem ucher 5”

658 VOLr Gott ein greüel ein TIhema auf, das ab den 1520/30er ahren
unte Täufern immer  \ wieder eine Rolle spielte, Was aber auch andere Kontes-
sionen, besonders die lutherische das gaNzZe 16 Jahrhundert hindurch kritisch
beschäftigte.” Im Konzept Von öln beruft sich bei der Ablehnung des
Wuchers ganz allgemein auf die Bibel, ohne eine einzelne Schriftstelle anzu-

ren! >5 sol geringsten nicht zugelassen SCYHN,; alles WAas wucher SC
aus der Schriftt kan bewiesen werden.“”* Es kam auf die jeweilige Auslegung
und nicht jedes Zinsnehmen VOoNn vornherein ausgeschlossen, sondern DUr

das des übertrieben hohen Zinses, den als ucher ansah Die Teilnahme
sich entwickelnden Kapitalmarkt des ausgehenden 16 Jahrhunderts 1€'

damit auch den sich dem Konzept anschließenden Täufern möglich.”
Im Zusammenhang mit dem Wucher-Artikel steht der letzte Artikel 179
über die „Kaufmannschafft“. Man sah die Gefahren, die den Glaubensgenos-
sen 1n diesem ilieu drohten und warnt davor, dass „alzu grofße reyheit der
Kauffmanschaftt, Zeitlicher begierden, und kostbarkeit der außerlichen Klei-
der überhand nehme“. Man solle nicht „dem Unvergnüglichen und ohn-ersät-
lichen nachahmen“’*. Die Verfasser Waren klug SCHNUB, nicht vorzuschreiben,
„WIle weit er 1m gehen, und Was für eider tragen sol”. Sie wünschten
aber, 99 eın ieder eine kleine Handlung führen, in Kleidern sich schli{elcht
halten, lem seinen thun der Welt vorleuchten und S1IC. der-selben nicht
gleich stellen, och dem unvergnüglichen und ohn-ersätlichen nachahmen
solle‘ 1e Warnungen VOTr ucher, Handel und weltlichem Gehabe zeigen,
dass es ereits VOrTr der Jahrhundertwende wohlhabende Täufer gab, die Ihr Ver-
mögen mit Zinsnehmen und Handel erworben hatten,”>
Zum chluss des langen Artikels ber die aufmannschaft wird och einmal
die Reinheit der Gemeinde gegenüber der Welt beschworen. Die „Wächter ber
das Haufß Gottes“ sollen mit aller der Heiligen Schrift die Leute NCNM,

s1e und sich „rein behalten VOonNn dem verderben der ungehorsamen‘.”®
Die strikte Absonderung oder Trennung Von der Welt, die seit Schleitheim ein
bestimmendes Element des Täufertums jeglicher Richtung atte sich
der jahrzehntelangen Taxis des gelebten ags als problematisch erwlesen.
Für die Mennoniten des Niederrheins und der Niederlande mit ihrer Teilha-
be einer prosperierenden Wirtschaft ein Weg finden, der nicht Von
vornherein ausschloss, gläubiger Täufer und gleichzeitig erfolgreicher Kauf-
Mannn se1n. Das Dilemma, und mit dieser Welten mussen, spiegelte
SIC. 1m Artikel ber die „Kaufmannschaft“ wider. Die unvollkommene, aber
einzig praktikable Lösung die tändige arnung VOr einem „Zuviel”.
Die Frage des Schwertführens (Artikel 15), die Schleitheimer Bekenntnis



mit der Stellung gegenüber der Obrigkeit verknüpft und ort sehr
assend abgehandelt wurde”, reduzierten die Kölner auf die appe Aussage:
„Keine acC ist zugelassen, sondern gäntzlich verbotten, nicht allein mit au-
Berlichen wafftfen rache ben sondern auch schelt-wort mit Schelt wort
vergelten. ”®
Wenn auch in den Kölner Artikeln nicht wörtlich und in einem eigenen
schnitt VOon „Absonderung” die Rede kam doch den Absätzen VO  3
ucher (Artikel 14) und VOL der Kaufmannschaft Artikel 17) die gewollte
Distanz ZUr übrigen ‚„Welt“ ZU usdruck.”” Die Zurückhaltung bei der For-
mulierung der Absonderung und das Auslassen eines kritischen Urteils ber
die n  el Waren eine pragmatische Anpassung die Gegebenheiten der
‚Welt”. Man wollte wenig wl1le möglich anecken und nahm Kompromisse
1im Zusammenleben der „Heiligen” mıit einer nichttäuferischen Um-“ Welt“
Kauf. ulilserdem suchten die in Köln versammelten Gemeindeführer ach dem
Prinzip des gröfßten gemeinsamen Nenners eine Einigung aufwenige, aber VonNn
len anerkannte Grundsätze.

Zusammenfassung: inheit in Bekenntnis und Ordnung
Die Danziger Handschrift PAN aus der zweiten des Jahr:
hunderts en! die älteste bekannte deutsche Version des Konzepts von öln
VO: Mai 1591, das seiner ursprünglichen, wahrscheinlic deutscher
Sprache geschriebenen Fassung eine Einigungs- und Bekenntnisschrift ist, die
VONn niederrheinischen Mennonitenältesten erarbeitet und Von insgesamt sech-
zehn täuferischen Führern unterzeichnet wurde, Einheit Bekenntnis und
Ordnung und zwischen den täuferischen Gemeinden VO Nieder- bis ZU.

Oberrhein herzustellen. Später verwendete Leonard Klock die er bma-
chung als Grundlage für eine inigung zwischen verschiedenen Gruppen nlie-
derländischer Mennoniten.
Zusammen mit der „Confessio‘ des TIhomas VvVon IMDTFrO1C. Von 15608®%9 und
dem mennonitischen Gesangbuch Von 15608®! ist das Konzept Von öln VON
1591 Ausdruck einer ganz eigenen Konfession der niederrheinischen Menno-
nıten 1mM ausgehenden 16 Jahrhundert
1632 ersetizte das bei der ‚yynode Von Dordrecht auch Von Teilnehmern VOIN
Niederrhein aANSCHOMMENE „Dordrechter Bekenntnis”® die Öölner bma
chung.



Anlage
Konzept Köln von 1591 nach einer Handschri

des Jahrhunderts
(Danziıger tadtbibliothek PAN 8r-9r

Die aubens Articul n den Concept von Ollnden May, Ao 1591
Wir bekennen,

in der Göttlichen Drey Einigkeit, ater Sohn und Heıl Geist, eın
einiger, Ewiger Allmächtiger (Gjott SCYVM.

Und esus Christus der einige Sohn des Vaters VON Ewigkeit, welcher
In der Fülle der Zeit, Uurc kraftt des allerhöchsten und mit wirckung des
heil Gelstes VON Marıa gebohren, und also daß ewige Wort des Vaters Fleisch
worden SCYV.

Bekennen WIr auch, der heil Geist SCY eine Kraftt ottes., die von dem
ater durch den Sohn ausgehet, von Christo verheissen und gesendet worden,
Zum der gläubigen.

Und Wer Nun diesen Sohn Gottes glaubt, daß Er der verheissene und Vvon
(jott gesandte Heyland Seeligmacher und Erlöser SCY, der ist VON allen Sünden

Und welcher Mensch sich elbsts VOT sündig erkennet, würdige früchte
der uße thut und beweiset, nımmet Christus Wort SCIN an, und begehrt aQus
seinem eigenem ansuchen, getauftt SCYN, den sol eın UnsträfHlicher, darzu
verordneter Diener mıit asser tauffen, im Nahmen des Vaters, des Sohns
und des heil Geistes. Und wer auff diese tzt beschriebene getauft ist,
denselben sol nıcht wieder tauffen

Alle die also urc einen Geist einem e1b getauftt SCYN, sollen
miteinander das Abendmahl des alten, seiner grosSsScCh lıebe und Bittern
Todes abey gedencken, und olches mit gemeinem Brodt und Wein.

Bekennen wir. dal3 diese gemeinscha: der heiligen macht habe, en
und binden, UrCc| die Schlüssel des Himmelreichs, und bey
vorgehenden Sünden zwischener und Brüder gebraüche mMuüsse die Regul
atth 15-19

Aber en  re wercke des fleisches sollen mıt ernsten Urtheil AaUus (jottes
Wort gestraffet werden, und sol nach der ehre Pauli Cor. mıit
den Gottlosen nıchts thun aben, noch ssen, iedoch nıcht in
Mißbrauch, als leider oftt geschehen, WOTauUus auch der Mißbrauch der Ehe-
Vermeidung und andere Unordnung mehr erwachsen ist, WESg
sich nach der Salbung des heil Geistes die gestraftte Liebreich
erweisen, Sie ge] gebessert und auffgerichtet werden. Und ob wol
diese Sprüche Pauli, bey einem geNaUCT oder milder verstanden werden, alß
bey dem ande, sollen doch alle eyde Gott fürchten, und siıch alle eıt
miteinand biß aufft weitere nade Vor Gott der 165und eın ieder
seine wissenschaftt nach der 1e6 gebrauchen, ohne streit und disputiren.



Einen kätzerischen Menschen sol fliehen, WE FEın oder WEn S  .
vermahnet ist.

Wır bekennen auß der heil Schrift, des en und Neüen Testaments,
den gläubigen nicht frey stehe und zugelassen SCY, sich iemand

verheyrathen, der nıcht mit ihnen UrCc| den Glauben ein gliedmaß Christi
und Brud oder Schwester worden, Und freye und ledige Persohnen,
nach der Einsetzunng mıit Adam und Eva geschehen, sich in den Ehe-Standt
egeben können, Die Übertreter aber desselben VOT der Gemeinde Straff
würdig, und mit hnen keine brüderliche Gemeinschaftt halten SCY, Man
verspühre den würdige der neüen uße So muß auch 1eselbe
erinnern, ihrer gethanen ZUSagC der Ehe, einander getreülich halten. hren
e-gatten, nicht verlassen, noch sich mıt einem andern verehelichen.
Und olches es muß nach der Salbung recht gehalten werden

Es muß auch unterhalten werden ein ußwaschen der Heiligen, WeN
WIr VON glaubensgenossen besucht werden, dieselben ın der liebe
annehmen, und ihnen mit hertzlicher Demuth die füße waschen.
11 Eın Bischoff oder Lehrer sol unsträflich SCYN, und nach dem versucht
ist, sol ihn dienen lassen: Und sein Ambt so]l Ihm mit auflegung der
hände Von den Altesten efohlen, und Von der gemeine einmüthig dazu
rwehlet werden.

Man sol auch nach dem exempel der Apostolischen (Gemeimine diaconos
erwehlen. denen die orge der Armen anbefohlen werde Die gutwillige gaben
der Armen ihrer unterhaltung. zureichen, nach der Lehre Christi die
Almosen also 1Im verborgenem geschehen.
13 Man so] nach Christi und Jacobi ehr keinen Eyd schweren. Den alle WOoTrt
und andlungen sollen mıt einem igen Ja und eın befestiget, und
nichts dazu gethan werden. Die Wahrheit aber sol als einen geschwornen
Eıd halten,

Dieweil auch der wucher VOT Gott eın greüel, und Vvon den Menschen VOT
schändlich gehalten wird, sol 1Im geringsten nıcht zugelassen SCYN, alles
Was wucher SCYN aQus der Schriftt kan bewiesen werden.

Keine Rache ist zugelassen, sondern gäntzlich verbotten, nıcht alleın mıiıt
äußerliıchen affen Rache üben, sondern auch scheltwort mıiıt Schelt WO|  A

vergelten.
Wır ekennen auch ine leibliche Aufferstehung der Todten wol der

Gerechten als ungerechten Menschen, und ein jeder üngsten gericht
empfangen werde, nach dem alhıe gehande hatt

Ferner hat sich auch aus rechter Sorgfalt unter redet, nach dem
gesehen, wıe alzu oße freyheit der Kaufimanschaftt, Zeitlicher begierden,
und kostbarkeit der äusserlichen Kleider überhand nehme, und mehr der
Welt gerichheit, den Christiı Demuth verspüret werde., welches doch heimlich
einschleichende Sünde SCYN, und sich viel besorgen haben, das hrem
verderben gereichen möge, iedoch einem ieden nicht wol maß stellen ist,
WIE eıt 1m gehen, und WdsSs für Kleider WB sol, daß ein ieder



eine Kleine Handlung führen. in Kleidern sich schliecC alten, in allen seinem
thun der elt vorleüchten und sich derselben nicht gleich stellen. noch dem
Unvergnüglichen und ohnersätlichen nachahmen solle
Und ierüber ist Inan einig worden, alle ächter über das Hauß Gottes,
mit aller treu. und Kraftt der 1ftt, die Menschen sollen Warnen, und sıch
rein enalten VvVon dem verderben der ungehorsamen, und also der eine Truder
den andern erinnern, und olches thun mıiıt eiem väterlichen hertzen. damıt
die ermahnung desto angenehmer SCY. Und dieses ist Von vielen handen
Unterschrieben worden wIie folget.

dieses oben gemelte also mit verwilligung der Diener und Eltesten
Gemeinden Landschaftten Elsas, Brisgau, Straßburg, Wittenburg, Landaw,
Neüstadt, Landesheim, Worms und Crützenach also abgeredet und
worden, estehe ich. Leonhard Klock Vor mich und meine Mittdiener.
Die Articul Ssind unterschrieben Von Dienern unterschiedener Gemeinden.



Anlage
Concept Van Ceulen Auszug)
Aus De Algemeene Belydenissen Der Vereenighde Vlaemsche, Vriesche,

Hooghduytsche Doopgesinde Gemeynte ods { Amsterdam (Pieter
Arentsz) 1665 (wie Anm
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Anmerkungen
Rainer Kobe. Wie mennonitisch die Danziger Künstlerfamıiılie Von Block?, in MOGBRI

2009, /1-84
eute ist die Stadtbibliothek Teil der: Danziger Bibliothek der Polnischen Akademie der
Wissenschaften, Biblioteka Gdarniska Polska Akademia auk (BG PAN)
Rainer Kobe, Täuferische Konfessionskultur in der Frühen Neuzeit. Mennoniten
Niederrhein (Krefeld) und Hutterische Brüder iın Mähren und Ungarn S0177
(Schriftenreihe der Vereins für Rheinische Kirchengeschichte 185), Bonn 2014 Grundlage
dieses Aufsatzes ist daraus der Abschnitt: Das Konzept VON öln von 1591, eb 340-345
Ich danke Adriaan Plak, Leiter der Sondersammlungen der Bibliothek der Universiteit
Van Amsterdam V. der INr bei dem Aufinden der verschiedenen Druck-Ausgaben
des Konzepts Von öln WwIie anderer Archiv- Unterlagen und mit seinen weiterführenden
Hinweisen sehr geholfen hat
Otto Günther Bearb.), Katalog der Handschriften der Danziger Stadtbibliothek. Teil E Danzig
1903, 44,

„De Artijckelen des Geloofs, int Concept van Ceulen Van den eersten Mey, Anno 1591“
1In: De Algemeene Belydenissen Der Vereenighde Vlaemsche, Vriesche, Hooghduytsche
Doopgesinde Gemeynte ods Amsterdam Pieter Arentsz) 1665, 1= (hier
verwendet: Ausgabe der Princeton University als Google-Buch s://books.google.n]/
books?id=qg1ld YAAAAYAAJ&hl=n1).
(a) „Bekäntnis Von dem Einigen Gottt, ater Sohn Und heil €1S! und von der
Menschwerdung des Sohns €es den Oct. Ao 626 die deputierte VOII offe Holland
übergeben“ (Bl. Yv- 1 1 9 ın gedruckter niederländischer Fassung veröftentlicht in: De
Algemeene Belydenissen 1665 (wie Anm. 5), 8_-16 unter der Überschrift: „Belijdennisse

5



van den kenigen Godt, Vader, 00N ende Heyligen eest, En VvVanm de Mensch-werdinge des
S00ONs Godts. Up den October 1626
(b) „Kurtze Confession der Bekäntnis des glaubens und der vornehmsten Stücke Christlicher
lehre, wıie dieselbe kräfftig aus der Schrifft bey den jenigen, die inan mıit einem gemeinen
Nahmen die vereinigte Friesen, und Hochteütsche nennet, gelehrt werden“ (Bl 11v-18), in
gedruckter niederländischer Fassung veröffentlicht in: De Algemeene Belydenissen 3 1665
(wie Anm. 5), 55-90 unter der Überschrift: „Korte Contessie Ofte Belijdenisse des Gheloofs
| Vereenighde riesen ende Hoochduytschen- Okt. 1630.

Otto Günther, Die Danziger Stadtbibliothek. Ihre Entwicklung und ihr Neubau, Danzig 1905,
Der aAus Danziger Familie stammende Adolph Mundt (1810-1900), War evangelischer

Pfarrer Käsemark |Kiezmarku| 1m Danziger Werder. Er vermachte der Stadt Danziıg neben
seiner umfangreichen Gemäldesammlung „eine sehr wertvolle Büchersammlung vonz

Bänden, unter denen sich viele Werke Von großer Seltenheitvan den Eenigen Godt, Vader, Soon ende Heyligen Geest, En van de Mensch-werdinge des  Soons Godts. Op den 8 October 1626 [...]“;  (b) „Kurtze Confession oder Bekäntnis des glaubens und der vornehmsten Stücke Christlicher  lehre, wie dieselbe kräfftig aus der Schrifft bey den jenigen, die man mit einem gemeinen  Nahmen die vereinigte Friesen, und Hochteütsche nennet, gelehrt werden“ (Bl. 11v-18), in  gedruckter niederländischer Fassung veröffentlicht in: De Algemeene Belydenissen [...] 1665  (wie Anm. 5), S. 55-90 unter der Überschrift: „Korte Confessie ofte Belijdenisse des Gheloofs  [...] Vereenighde Vriesen ende Hoochduytschen [...]“ v. 7. Okt. 1630.  7 Otto Günther, Die Danziger Stadtbibliothek. Ihre Entwicklung und ihr Neubau, Danzig 1905,  S. 44. Der aus Danziger Familie stammende Adolph Mundt (1810-1900), war evangelischer  Pfarrer in Käsemark [Kiezmarku] im Danziger Werder. Er vermachte der Stadt Danzig neben  seiner umfangreichen Gemäldesammlung „eine sehr wertvolle Büchersammlung von etwa  5.000 Bänden, unter denen sich viele Werke von großer Seltenheit ... befanden“, ebd., S. 14.  8 BG PAN Ms_871 Bl, 8-9, ‚s. Anlage 1: Das Konzept von Köln von 1591 nach einer Handschrift  des 17. Jahrhunderts (Transkription).  9 S. Anm. 5.  10 Karl Rembert, Die Wiedertäufer im Herzogtum Jülich. Studien zur Geschichte der  Reformation, besonders am Niederrhein, Berlin 1899, S. 615-618.  11 Christian Hege, Die Täufer der Kurpfalz. Ein Beitrag zur badisch-pfälzischen  Reformationsgeschichte, Frankfurt a. M, 1908, S. 150 ff.  12 Handelinge der Vereenigde Vlaemse, en Duytse doops-gesinde gemeynten, gehouden tot  Haerlem, ao. 1649 in junio, Vlissighe (Geylen Jansz) 1666. Passchier van Wesbusch in  Haarlem gab 1651 einen separaten 14-seitigen Druck heraus; bei einer weiteren undatierten  Fassung handelt es sich wahrscheinlich um den Nachdruck der Wesbusch-Ausgabe von 1651,  Hinweis v. A. Plak v. 31.03.2010.  13 De Algemeene Belydenissen [...] 1665 (wie Anm. 5), S. 6 £, hier: S, 6, Zum Schluss des Textes  sind neun Orte aus Oberdeutschland, ohne namentliche Nennung von Gemeindevertretern  aufgeführt (s. Anm. 31 u. Anlage 2). Danach folgt der Verfasser-Block mit einschließlich  »L.K.“ (Leonard Klock) insgesamt sechzehn unterschreibenden Teilnehmern (s. Anm. 29, 30  u. Anlage 2).  14 Een Vriendelijcke Aenspraeck, aen alle Doopsghesinde over het Stuck ofte Puynct, der  Echtmijdinghe [...], Amsterdam (Aert Henricx) 1613 (Exemplar UvA, OK 65-238,  nachträglich paginiert), S. 64-73.  15 Ebd., S. 64.  16 Ebd., S. 69, als $ 8 gibt es dort den in den anderen Fassungen nicht vorhandener Absatz: „Dat  verloren Schaep naer het exempel Christi wederom te soecken, ende naer waerachtig berouw,  met allen Engelen over hem te verblyden ende wederom in der liefden aen te nemen“.  17 S. Ebd., S. 64 £, und 72,  18 Es sind wie in Een Vriendelijcke Aenspraeck [...] 1613 (wie Anm. 14) siebzehn Artikel. Sie  weichen aber in der Einteilung davon ab; den Text des dortigen $ 8 (wie Anm. 16) gibt es in  der Danziger Handschrift nicht.  19 Vermutlich hat man die vierzehn Vertreter vom Niederrhein im Auge gehabt, und den in Köln  ebenfalls anwesenden einzigen Vertreter aus Oberdeutschland (s. Anm. 30) nicht mitgezählt.  20 S. Anm. 6.  21 Ein derartiges Gespräch, bei dem die Mennoniten ihre Rechtgläubigkeit (u. a. Trinität) anhand  ihrer Bekenntnisschriften unter Beweis zu stellen hatten, fand im Jahr 1678 in Danzig auf  Anordnung von König Johann III. Sobieski unter Leitung des Bischofs Stanislaus Sarnowski  von Leslau (Wloclawec) statt, s. Peter J. Klassen, Mennonites in Early Modern Poland and  56befanden ebd.;,
Ö  8 8-9, ‚S: Anlage Das Konzept VoNn öln VOoOL 1591 nach einer Handschrift

des Jahrhunderts (Transkription).
Anm.

Rembert, Die Wiedertäufer Herzogtum Jülich. Studien ZUr Geschichte der
Reformation, besonders Niederrhein, Berlin 1899, 615-618

11 Christian Hege, Die Täufer der Kurpfalz. Ein Beitrag ZUr badisch-pfälzischen
Reformationsgeschichte, Frankfurt 1908, 150
Handelinge der Vereenigde Vlaemse, uytse doops-gesinde emeynten, gehouden tOt
Haerlem, 1649 1N Junio, Vlissighe (Geylen ansz 1666 Passchier Väall Wesbusch in
Haarlem gab 1651 einen separaten 14-seitigen Druck heraus: bei einer weiteren undatierten
Fassung handelt sich wahrscheinlich den Nachdruck der Wesbusch-Ausgabe VO:  - 1651,;,
Hinweis Plak v.
De Algemeene Belydenissen { 1665 (wie Anm. SX f, hier: Zum Schluss des extes
sind eun rte aus Oberdeutschland, hne namentliche Nennung von Gemeindevertretern
aufgeführt (s. Anm. 41 Anlage 2) Danach folgt der Verfasser-Block mit einschließlich

(Leonard Klock) insgesamt sechzehn unterschreibenden Teilnehmern (S. Anm. 29, 4()
Anlage

Een Vriendelijcke Aenspraeck, aen alle Doopsghesinde VvVer het Stuck ofte uynct, der
Echtmijdinghe{ Amsterdam erHenricx) 1613 (Exemplar UvA, 65-238,
nachträglich paginiert), 64-73

15 Ebd.,
Ebd., 69, als gibt dort den den anderen Fassungen nicht vorhandener Absatz: „Dat
verloren Schaep Nnaer het exempel Christi wederom te soecken, ende der waerachtig berouw,
met allen Engelen ver hem te verblyden ende wederom der iefden 4€n te nemen“.

Ebd., und
Es sind WwIle 1n Een Vriendelijcke Aenspraeck 1613 (wie Anm. 14) siebzehn Artikel. S1e
weichen aber in der Einteilung davon ab:; den Text des dortigen (wie Anm. 16) gibt
der Danziger Handschrift nicht.
Vermutlich hat InNan die vierzehn ertreter VOIN Niederrhein s Auge gehabt, und den Köln
ebenfalls anwesenden einzigen Vertreter aus Oberdeutschland (S. Anm. 30) nicht mitgezählt.

21 Eın derartiges Gespräch, bei dem die Mennoniten ihre Rechtgläubigkeit (u Trinität) anhand
ihrer Bekenntnisschriften unter Beweis stellen hatten, fand 1m Jahr 1678 anzig auf
Anordnung VOoONn Onig Johann IIL. Sobieski unter Leitung des Bischofs Stanislaus Sarnowski
VvVon Leslau (Wloclawec) statt, eier Klassen, Mennonites 1n Early Modern Poland and



Prussla, Baltimore, Maryland 2009, 144-147.
22 Anm
23 Karl Koop, Artikel „Bekenntnisse“ unter „4 Taufgesinnte Bekenntnisse in den

Niederlanden 111 Mennonitisches Lexikon MennLex 2013; ders., Confessions of Faith
the Anabaptist Tradition. 27-16 Kitchener, Ontario 2006, 116
ach John Oyer gehörten dem „meeting between Southerners and NorthernersPrussia, Baltimore, Maryland 2009, S. 144-147,  22$. Anm. 4,  23 S, Karl Koop, Artikel „Bekenntnisse“ unter „4. Taufgesinnte Bekenntnisse in den  Niederlanden“, in: Mennonitisches Lexikon (MennLex V) 2013; ders., Confessions of Faith in  the Anabaptist Tradition. 1527-1660, Kitchener, Ontario 2006, S, 116,  Nach John S. Oyer gehörten zu dem „meeting between Southerners and Northerners ...  at Cologne 1591” als Teilnehmer: „Frisians, some Waterlanders from the Lowlands and  representatives from the Southern congregations in Alsace, ...” s, John S, Oyer, The Strasbourg  Conferences of the Anabaptists, 1554-1607, in: The Mennonite Quarterly Review 58, 1984,  S, 218-229, hier: S. 227. In dem Artikel der Mennonite Encyclopedia Concept of Cologne  (Anabaptists, 1591) ist die Rede von „an agreement between the High Germans and Dutch  Mennonites”. Daran seien beteiligt gewesen: “Mennonites of the Rhine region from the  North Sea to the border of Switzerland”, s, Gross, Leonard and Christian Hege. “Concept  of Cologne (Anabaptists, 1591).” Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online.  November 1989, Web. 31 Mar 2015. Nach dem Artikel “Confessions, Doctrinal” wurde das  Konzept unterzeichnet von „15 preachers of Holland and of the Lower Rhine, Friesians  and Highgermans“, s. Neff, Christian, John C. Wenger, Harold S, Bender and Howard John  Loewen, “Confessions, Doctrinal” Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online. 1989,  Web. 26 Mar 2015, Leonard Gross, The Mennonite Merger: The Concept of Cologne, in:  Mennonite Yearbook & Directory 79 (1990/91), S. 8: „Two groups met [in Köln] face to face:  the Swiss-South Germans and the Low country Dutch”.  24 S, Anm. 14,  25 S, Anm. 12.  26 Een Vriendelijcke Aenspraeck [...] 1613 (wie Anm. 14), S. 64.  27 Die Teilung zwischen den „Vrieschen“ und den „Flamen“ in den 1560er Jahren war das erste  Schisma der niederländischen Mennoniten,  28 „Hoogduitsche Doopsgezinden“ oder „Hoogduitschers“ nannte sich eine Gruppe in den  Niederlanden lebender, ursprünglich aus Deutschland kommender Mennoniten, die in  Fragen von Bann und Meidung eine nicht so strenge Haltung einnahmen wie andere.  29 (1) Hzgt. Jülich: Millen u, an der Maas [Mase]: Diderich Verwer u. Goossen Schrotten,  Gladbach [Gladbeck]: Teunis Comes, (2) Hzgt. Kleve: Rees: Louys Boudewijns, (3) Hzgt. Berg  Bergisches Land [Bergslandt]: Aernolt Boeckholst, Honnef [Hauffen]: Jan Koch u. Casper van  Dollendorf, (4) Kölner Erzstift: Odenkirchen [Odekercke]: Wolter van Wetschewel, Liedberg  [Lieberscher]: Hendrick Frinch-winckel, Flamersheim [Flamerse]: Frans van Rijnbach; (5)  Stadt Köln [Ceulen]: Ameldonck Leeuw, David Rutgers, Lucas de Grand u. Jan Gerrits van  Solingh.  30 „Claes van Landerschrift“ unterschrieb für die Gemeinde „by Landesheym“ [Lambsheim i. d.  Pfalz (bei Frankenthal) o. Landersheim, i, Elsass (Arondissement Saverne)].  31 „Dat dees over-ghemelte alsoo met verwillinghe der Dienaren ende Oudtsten en de  Gemeenten, Lantschappen Elsas, Prisgaum [Breisgau], Straesburgh [Straßburg], Wittenburgh  [Weißenburg i. E.], Landau [i. d. Pfalz], Neustad [Neustadt i. d. Pfalz], Landesheym  [Lambsheim i. d. Pfalz o. Landersheim i. E, s. o. Anm. 30], Wormbs [Worms] en Kruytsnach  [Kreuznach] alsoo gescheyden en verdzagen, ben ick Leonhard Klock van weghen mijn en  mijner Metdienaer gestandigh. L.K. [Leonhard Klock]“, s. De Algemeene Belydenissen [...]  1665 (wie Anm. 5), S, 6 f. (s. Anlage 2).  32 Alles zusammen waren bei dem Treffen am 1. Mai in Köln sechzehn Teilnehmer dabei:  Leonhard Klock, Claes van Landerschrift (s. Anm. 30) und die vierzehn Vertreter der  niederrheinischen Gemeinden (s. Anm. 29).  57Cologne 1591” als Teilnehmer: „Frisians, some Waterlanders from the Lowlands and
representatives from the Southern congregations in Alsace, .5 ohn Oyer, The Strasbourg
Conferences of the Anabaptists, 54-1 TIhe Mennonite Quarterly Review 58, 1984,

218-229, ier: S In dem rtikel der Mennonite Encyclopedia Concept of Cologne
(Anabaptists, ist die ede Von 99 agreement between the High ermans and Dutch
Mennonites” Daran seien beteiligt SCWESEN); “Mennonites ofthe Rhine region from the
North Sea the border of Switzerland”, Gross, Leonard and Christian Hege “Concept
of Cologne (Anabaptists, 1591), Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online.
November 1989 Web. 31 Mar 2015 ach dem Artikel “Confessions, Doctrinal” wurde das
Konzept unterzeichnet Von 15 preachers of Holland and of the Lower Rhine, Friesians
and Highgermans“, Neff, Christian, John enger, Harold Bender and Howard John
Loewen. “Confessions, Doctrinal” Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online. 1989
Web. 26 Mar 2015 Leonard Gross, The Mennonite Merger: Ihe Concept of Cologne, 1!
Mennonite Yearbook Directory (1990/91), „1wo ZrouDS met in Köln] face face:
the Swiss-South ermans and the LOW country Dutch”

24 5, Anm
25 Anm.
26 Een Vriendelijcke Aenspraeck 1613 wle Anm. 14),
27 Die Teilung zwischen den ‚Vrieschen“ und den „Flamen in den 1560er Jahren War das erste

Schisma der niederländischen Mennoniten.
28 „Hoogduitsche Doopsgezinden” der „Hoogduitschers“ nannte S1C. eine Gruppe 1n den

Niederlanden lebender, ursprünglich aus Deutschland kommender Mennoniten, die in
Fragen Von Bann und Meidung eine nicht strenge Haltung einnahmen wl1le andere.

29 Hzgt. Jülich: Millen der Maas se Diderich Verwer 005Ssen Schrotten,
Gladbach |Gladbeck]: Teunis Comes, (2) Hzgt. Kleve: Rees: OUYS Boudewijns, (3) Hzgt. Berg
Bergisches Land [Bergslandt]: Aernolt Boeckholst, Honnef [Hauffen]: Jan och 14 5 Casper Van
Dollendorf, (4) Kölner Erzstift: Odenkirchen [Odekercke] Wolter Van Wetschewel, Liedberg
‚Lieberscher]: Hendrick Frinch-winckel, Flamersheim |Flamerse]: Frans Van Rijnbach; (5)
Stadt Köln Ceulen]: Ameldonck Leeuw, avid Rutgers, Lucas de Grand Jan Gerrits Van

Solingh.
30 „Claes Van Landerschrift“ unterschrieb für die Gemeinde „Dy Landesheym“ |Lambsheim

Pfalz bei Frankenthal) Landersheim, FElsass (Arondissement Saverne)|].
„Dat ees over-ghemelte alsoo met verwillinghe der Dienaren ende Oudtsten de
Gemeenten, Lantschappen Elsas, Prisgaum [ Breisgau], Straesburgh ‚Straßburg], Wittenburgh|Weißenburg E.] Landau i Pfalz], Neustad | Neustadt Pfalz], Landesheym
|Lambsheim 1. Pfalz Landersheim N E, 30] 'ormbs Worms] Kruytsnach[Kreuznach] alsoo gescheyden verdzagen, ben ick Leonhard Klock van weghen mijn
mijner Metdienaer gestandigh. [Leonhard Klock] De Algemeene Belydenissen
665 (wie Anm. 5 E} (s. Anlage

32 Alles bei dem Treffen Mai öln sechzehn Teilnehmer dabei:
Leonhard Klock, Claes Landerschrift (S. Anm 30) und die vierzehn ertreter der
niederrheinischen Gemeinden (s. Anm. 29)



372 Anm. 31 TNS' Crous nımmMt all, ass Leonard Klock die genannten oberdeutschen
Gemeinden vorab der Kölner Versammlung besuchte und s1€ für eine Beteiligung der
Abmachung SCWaNN, TNS! Crous, Von Täufern Mennoniten Niederrhein, Der
Mennonit 1956), /4-76, 90-91, 106-108, 122-123, hier:

34 Zwar waren die Prediger nordwestlichen Niederrheingebiet des Holländischen mächtig
und mag der eine der andere unter ihnen aus den Niederlanden gestammt haben. Um
ber für alle Beteiligten, also auch für die Oberdeutschen klar und verständlich se1in,
wird INnan S1C| des Deutschen bedient haben. Dass Nan 1n dieser Zeit 1n den täuferischen
Gemeinden Niederrhein deutsch sprach, belegt das wahrscheinlich Köln gedruckte
Liederbuch der niederrheinischen Mennoniten: Ein schon gesangbüchlein Geistlicher lieder
zusahlen getragen/ Auß dem Alten vnd Newen Testament/ Durch frome Christen vnd
liebhaber Gottes/ welcher hie für etliche getruckt seindt gewesen/ ber noch arzu gethan/
welche nıe 1mM truck außgangen seindt. In welchen auch ein recht leben vnd fundament des
rechten Christlichen glaubens gelehrt wirt. Colossern Lehrend und ermanendt euch selbst
| 0, und \um Die Übernahme des Niederländischen als
Kirchensprache Niederrhein (Krefeld) erfolgte erst ab der Mitte des Jahrhunderts,
obe 2014 (wie Anm. 3), 75

35 FEin dafür 1n rage kommendes atum ist der 1n Fen Vriendelijcke Aenspraeck { 1613 (wie
Anm. 14) 73 genannte Oktober 1591

36 Johann Friedrich Gerhard oeters, Das alteste rheinische Täuferbekenntnis, Cornelius
Dyck (Hg.), The eritage of Menno Simons. legacy of Faith, ewton, Kansas 1962, 197-
AA

37 Anm.
38 Schon die „Brüderliche Vereinigung" Von I527 das sogenannte „Schleitheimer Bekenntnis“

verfolgte ein ahnliches Ziel, Urs eu, Christian Scheidegger Hg.) Das Schleitheimer
Bekenntnis 1527 Einleitung, Faksimile, Übersetzung und Kkommentar, Zug 2004|],
Hans-Jürgen Goertz sieht in dem Kölner „Einigungsdokument“ eine Mischform aus Vergleich
und Bekenntnis, ders., Zwischen Zwietracht und FEintracht. Zur Zweideutigkeit täuferischer
und mennonitischer Bekenntnisse, ın: Mennonitische Geschichtsblätter 986/87, 16-46,
hier: 31

39 de Hoop Scheftfer spricht VOLl dem Widerstand die Ehemeidung in „alle gemeenten
Duitsland“ 1n den 1550er Jahren, ders., kenige Opmerkingen Mededeelingen

Betreffende Menno Simons, 1N!: Doopsgezinde Bijdragen 1894), 10-70, hier:
Ebd.,,

41 In Straßburg 1557 die fünfzig Alteste Von Täufergemeinden „VOI der Eifel bis ach
Mähre:  n bzw. aus „Mähren, Schwaben, der Schweiz, aus Württemberg, dem Breisgau und
dem Elsass'  ‚06 zusammengekommen, eb bzw. 51
Ebd,, 47-53, ler
Confessio. Ein schöne bekantenuß eines fromen vnd Gottliebenden Christen/ Sampt etlichen
sendbrieffen/ vnd Christliche Ermanungen auß heyliger schriftt/ seiner haußfrawen vnd
brüdern/ auß der gefengnuß geschrieben. Miıt kurtzen vnd doch warhafftigen anzeigung
wie seinen glauben/ durch kraft es (zu Ölln Reyn) Anno 1558 Den
bestendig mıit blut bezeuget hat/ Nen Christen vnd Gottesförchtigen nützlich
vnd tröstlich lesen vnd hören. Esale 55 Die warheit ist hingenommen/ vnd welcher
81|  ch von dem bösen zeucht der mu{fß beraubt werden, [0. I > \um 8521
(Imbroich 1560 7Zu dieser Schrift und ihrer Entstehung Rainer Kobe, Die „Confessio”
des Thomas Von Imbroich, niederrheinisch/kölnischer Täufer und E1  er (1558), in: 'ete:
pitz, (Hg.), The of the Reformation (Refo500 Academic Studies 9), Göttingen



2013, 9 E 298
44 Imbroich (wie Anm. 43), Bl DIr.
45 Ebd., DIv.
46 Ebd.
47 Ebd., EV IIr
48 Kor 12-14
49 ten Cate, De eerste Waterlandsche belijdenis, in: Doopsgezinde Bijdragen (1904),

134-159; jJer verwendet die amerikanische Übertragung aus Art. “Confession of Faith
(Waterlander, 577 Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online 1577. Web Jan
2016; Koop 2006 (wie Anm. 126-134

5() Anlg. I; Die Glaubens Articul in den Concept von Cölln den May, Ao 1591
Ebd.,

52 Christoph Bornhäuser, Leben und Lehre Menno Simons. Ein Kampf das Fundament des
Glaubens etwa 1496-1561), Neukirchen-Vluyn 1973, f: Hans-Jürgen oertz, Menno
Simons und die frühen Täufer. Drei Vorlesungen, Bolanden 201 I 55

53 Anlg. n Die Glaubens Articul in den Concept Von Cölln den May, Ao 1591,
54 Ebd.,,
55 Ebd.,
56 Ebd.,
57 In der amerikanischen Übersetzung des Konzept VvVon öln 1n der Global Anabaptist

Mennonite Encyclopedia Online sind die beiden Artikel ber Bann und Ehemeidung
einem gemeinsamen 17. Congregational Discipline] zusammengefasst, vgl Gross,
Leonard and Christian Hege. “Concept of Cologne (Anabaptists, 591)." (wie Anm. 23),
(Gross 990/91 (wie Anm. 23),

58 Gemeint war der ın der Luther-Bibel in Kor 11 wiedergegebene Text: ihr sollt nichts
mit ihnen schaften haben, jemand sich lässt einen Bruder eNnnNnen und ist ein Hurer der
ein Geiziger der ein Abgöttischer der ein Lästerer der eın Trunkenbold der ein Räuber:
mit dem sollt ihr nicht

59 Die aus den Satzen ablesbaren Vorbehalte gegenüber der strikten Ehemeidung entsprechen
niederrheinisch-täuferischer Tradition, Anm. 36-49

6() Anlage Die Glaubens Articul in den Concept Von Ölln den May, Ao 1591,
61 Ebd.,
62 Ebd
63 Ebd.,
64 Die Fußwaschung taucht 88| einer täuferischen Bekenntnisschrift erstmalig 1M Waterländer

Bekenntnis von 1577 22) auf, Koop 2006 (wie Anm. 23), 133
65 Pan Bl. SV,
66 Act
67 Bei einem Treffen mit Reformierten in Emden Frühjahr 1578 hatten mennonitische

Gemeindevorsteher eine solche Aufgabenverteilung beschrieben: sıe ist 1m: Protocol. ath
1S, alle handelinge des gesprecks tho Emden in Oistfrieszlandt mıit den Wedderdöperen, de
sick Flaminge1, geholden. (Embden, Goebens, aufgenommen, Krahn,
Cornelius and John Friesen. “Elder (Ältester).“ Global Anabaptist Mennonite EncyclopediaOnline. 989 Web,. Dec 2015 Die Ämter der Hutterischen Brüder wıe s1e in eter
Riedemanns Großer Rechenschaft VvVon 1565 beschrieben sind, Sahnz eigener und
sind ler nicht berücksichtigt.68 Leu/Scheidegger 2004 (wie Anm. 38), bzw. Zum siebten, „über den Eid”)69 Anlage Die Glaubens Articul in den Concept Von Cölln den May, Ao 1591,



Ebd.,
71 Rainer Kobe, Die Täufer und der Zins bei Heinrich Bullinger, 1N: Mennonitica Helvetica

S15 2008, 43-63, ier: 55-57/ Christian Hattenhauer, ı B mehr dann von der Obrigkeit A E a
A E  A A

erlaubt“ Die Diskussion ber Zins und Wucher 1 Spiegel evangelischer Kirchenordnungen,
in: Sabine Arend und Gerald Dorner (Hg.), Ordnungen für die Kirche Wirkungen auf die
Welt. Evangelische Kirchenordnungen des Jahrhunderts, Tübingen 2035:; 233-260, hier:

240-260.
Anlage I Die Glaubens Articul in den Concept VON Ölln den May, A0 1591, Die von

den Zinsgegnern üblicherweise angeführte Stelle War 45 „leihet, ass ihr nichts dafür
hoffet“.
In der Krefelder Gemeinde des Jahrhunderts wurden, wl1le in den mennonitischen
Gemeinden der Niederlande üblich, gemeindlich gesammelte Kapitalien einem relativ
günstigen Zinssatz Gemeindemitglieder verliehen, obe 2014 (wie Anm. 3),

Anlage Die Glaubens Articul in den Concept VON ‚Oölln den May, Ao 1591, 4 l L GK W H LA  V GKL W AL
75 Es gab Niederrhein sehr früh Täufer, die durch Handel wohlhabend geworden waren.

Von den 621/22 in Gladbach erfassten 130 Täufern, 26 Handel beschäftigt und
galten als vermögend, Ekkehard Krumme, DDie Täufer in Gladbach, 1nN: Rheydter

Jahrbuch für Geschichte, uns! und Heimatkunde 32; 1977, 9-88, ler‘ 27 Die A C A H e a16  S Von Aachen 1nNs nahe gelegene Burtscheid abgewanderten Täufer in Handel und
Textilindustrie reich geworden, Joseph Hansen, Die Wiedertäufer in Aachen und in der
Aachener Gegend, Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins (1884), 295-338, hier:
316

Anlage Die Glaubens Articul in den Concept Von Ölln den May, Ao 1591,
Vgl. Leu/Scheidegger wIle Anm. 38), 40-43 bzw. (Zum sechsten, „über das
Schwert“)

Anlage Die Glaubens Articul in den Concept Von Oölln den May, Ao 1591 1)
Leonard (ross betitelte den entsprechenden Artikel ber die Kaufmannschaft in der
amerikanischen Fassung des Onzepts VON öln als „Separation from the World“, vgl. Gross
990/91 (wie Anm. 23),

Anm. 43
81 Anm.

der Dordrechter Synode VON 1632 nahmen aus Deutschland vlier ertreter VO'

Niederrhein teil: eter Van Borsel Antony Hansz aus „boven int  O Landt“ (Bergisches Land
der Eifel), Herman den raff Wylen Kreynen aus „Krevelt dito De Algemeene
Belydenissen 1665 (wie Anm. 5 (Artijckelen des Christelijcken Geloofs),
ler‘: 127; Crous 1956 (wie Anm. 33), 123 obe 2014 wıe Anm. 345 Nach a A n a e

l Z l a E R
utbau und Inhalt ist das Dordrechter Bekenntnis eine Weiterentwicklung des Konzeptes Von
öln unter Berücksichtigung der Lage der Mennoniten in den Niederlanden ersten Drittel
des Jahrhunderts.
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